
Welterbestadt Quedlinburg 
Der Oberbürgermeister 

 

 

beantwortet durch: Thiel, Petra  gez. Petra Thiel 

Erforderliche 
Mitzeichnungen: 

2.3 Straßenverkehr, Sondernutzung 
3.2 Hoch- und Tiefbau, 
Gebäudemanagement  

 
 
gez. S. Zander 04.10.22 

Fachbereich: 3 Bauen, Stadtentwicklung und 
Welterbemanagement  

 
gez. i. V. K. Held 04.10.2022 

 
Oberbürgermeister Frank Ruch gez. F. Ruch 05.10.22 

 

 
Datum der Beantwortung:  28.09.2022 
 

Herr Adler merkt an, zum Thema Fußgängerquerung Bahnhofskreuzung, gibt es noch keine neuen 
Gesichtspunkte und ob es ratsam ist, auch hier Frau Mathe zu kontaktieren. Herr Meirich bejaht das, 
aber er wird auch den Gegenstand zur Beratung mitnehmen. Zur Frage steht hier, wer der 
Straßenbaulastträger ist und ob es gegebenenfalls eine Kreis- oder Landestraße ist. 
 
 
Im Rahmen des Antrages auf Prüfung der Einrichtung eines Fußgängerschutzweges an der Südseite 
der Kreuzung Chausseestraße/ Bahnhofstraße wurde mit den zuständigen Behörden ein Ortstermin 
durchgeführt. 
Die Chausseestraße ist eine Landesstraße in Baulastträgerschaft des Landes Sachsen-
Anhaltes. Die Bahnhofstraße ist eine Gemeindestraße in Baulastträgerschaft der Welterbestadt 
Quedlinburg. 
In Auswertung des o.g. Ortstermins wurde festgelegt, dass die Landesstraßenbaubehörde 
aufgefordert wird, den Kreuzungsbereich Chausseestraße/ Bahnhofstraße im Hinblick auf eine 
Fußgängerquerung zu überplanen. Mit Schreiben vom 05.05.2022 erfolgte die Aufforderung. 
Bis zum heutigen Zeitpunkt liegt noch keine neue Information zum Sachstand von der 
Landesstraßenbaubehörde (LSBB) vor. 
Am 20.09.2022 wurde zum Sachstand bei der LSBB nachgefragt. Sobald eine Mitteilung eingeht, 
erfolgt eine Information. 
 
 
 

 Beantwortung einer Anfrage 
gemäß § 13 der Geschäftsordnung des Stadtrates der 

Welterbestadt Quedlinburg und seiner Ausschüsse 

 

Antwort Nr.: AntwORBS/005/22 

öffentlich  Datum der Anfrage: 06.09.2022    

Fußgängerquerung Kreuzung Chausseestraße/ Bahnhofstraße Bad 
Suderode 

  


